
Ergänzungsbogen D4-1: Gefährdung durch Kontakt 
mit SARS-CoV-2 Durchführung von Veranstaltungen 
außerhalb der Lehre 
Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz 

Version: 06.04.2022 

Die Gefährdungsbeurteilung gilt für Veranstaltungen und dient der Ergänzung bereits 
vorhandener Gefährdungsbeurteilungen 
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Gefährdungsbeurteilung erstellt 
durch: 

Veranstaltungsleitung 

Datum 

Unterschrift Veranstaltungsleitung 
Ziel der Gefährdungsbeurteilung und der zu treffenden Maßnahmen 
Vermeidung der Übertragung von SARS-CoV-2 und Unterbrechung der Covid-19 Infektionskette bei Veranstaltungen, die 
außerhalb der Lehre von der Hochschule angeboten werden. Hiermit sind insbesondere nachfolgende Formate gemeint: 
Diskussion-, Vortrags- und Informationsveranstaltungen, Filmvorführungen, Fachtagungen, Workshops, Kongresse, 
Begrüßungs- und Abschlussfeiern. 

Dokumentation und Aufbewahrung  
Nach Erstellung der Gefährdungsbeurteilung und Information/Unterweisung der Teilnehmenden ist die unterschriebene 
Gefährdungsbeurteilung durch die Person, die die Gefährdungsbeurteilung erstellt hat, abzulegen und aufzubewahren. 
Außerdem ist eine Kopie an die für die Vergabe des Veranstaltungsraumes zuständige Organisationseinheit zu senden (z.B. 
Dekanat oder Flächenmanagement der zentralen Hochschulverwaltung).  

Beratung 
Sofern Sie Unterstützung bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung benötigen, wenden Sie sich an die Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit der BE AKU. Kontakt: arbeitsschutz@haw-hamburg.de 

Art der Veranstaltung Häufigkeit der Veranstaltung 

(z.B. jährlich, monatlich o.ä.) 
☐ Fachbezogene Veranstaltungen in den Fakultäten,

Zentralen Einrichtungen und der Hochschulverwaltung
☐ sonstige Veranstaltung:

Steht die Veranstaltung im Zusammenhang mit den Aufgaben der Hochschule gem. § 3 und § 4 Abs. 2 
HmbHG?  
☐ ja   nein
Bitte begründen Sie, warum diese Veranstaltung als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden 
soll und nicht in einem Online-Format:

Anzahl der  
Teilnehmenden 
(inkl. Podium) 

Veranstalter  
(z.B. Fakultät,  
Hochschulverwaltung) 

Raumbezeichnung Gebäude 

Zuständig für die Veranstaltungsorganisation 

mailto:arbeitsschutz@haw-hamburg.de
http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml;jsessionid=861C8A5B5B56E396ADE42558F15D4F8A.jp18?showdoccase=1&st=null&doc.id=jlr-HSchulGHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
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Gefährdung durch Kontakt mit SARS-CoV-2 
Schutz- und Hygienemaßnahmen erfüllt entfällt 

ja nein 

Schutzmaßnahmen 

Die Veranstaltung ist im zuständigen Dekanat bzw. beim Flächenmanagement der 
zentralen Hochschulverwaltung angemeldet 

Die FAQs auf den Internetseiten der HAW Hamburg (https://www.haw-
hamburg.de/corona/) sind bekannt und werden berücksichtigt. 
Wer innerhalb von 14 Tagen nach der Veranstaltung an Covid-19 erkrankt, muss 
unverzüglich die Veranstaltungsleitung informieren 
Die Teilnehmenden werden über folgende Maßnahmen unterrichtet: 
• dass die Regelungen des Rahmenhygieneplans der HAW Hamburg (verlinkt unter

https://www.haw-hamburg.de/corona/) einzuhalten sind,
• dass das am Eingang bereitgestellte Desinfektionsmittel benutzt wird oder die

Hände vor Betreten des Veranstaltungsraumes gründlich gewaschen werden,
• dass die Husten- und Niesetikette zu beachten ist,
• dass in öffentlich zugänglichen Bereichen (wie z.B. Flure, Aufzüge, WC-Anlagen)

und während der Veranstaltung eine FFP2-Maske (zu tragen ist.
Sofern der Raum mit einer technischer Lüftungsanlage ausgestattet ist, sind die Fenster 
während der Veranstaltung geschlossen zu halten. 

Falls der Raum nur über Fenster belüftet werden kann (und keine technische Lüftung 
vorhanden ist), wird während der Veranstaltung alle 20 Minuten stoßgelüftet. 

Es ist sichergestellt, dass der Veranstaltungsraum sicher betreten und verlassen werden 
kann. 
Alle Teilnehmenden sind verpflichtet durchgehend eine FFP2-Maske zu tragen. 

Während der Durchführung von Darbietungen, Ansprachen oder Vorträgen darf die 
vortragende Person die FFP2-Maske abnehmen, sofern ein ausreichender Abstand (ca. 
2,5 m) zum Auditorium besteht. 
Der Verzehr von Speisen und Getränken erfolgt an dauerhaft eingenommenen Sitz- 
oder Stehplätzen. 

An festen Sitzplätzen kann die Maske kurzzeitig zum Essen und Trinken abgenommen 
werden. 

https://www.haw-hamburg.de/corona/
https://www.haw-hamburg.de/corona/
https://www.haw-hamburg.de/corona/
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